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2>er SäitgeitfiijneKmeffer.
(Œibg. patent 8588.)

SBir molten t)eute bie

Stnfmerfjarafeit unferer
Sefer auf ein neues, felfr
praftifdjeS unb äujferft
folib gebauteSSnfirument
lenten, meldjeS berufen ift,
Sngenieuren, Sedpifern
fomoht, als jebem jçanb*
toerfer ein Éîittel an bie

£anb p geben, fidE) fdtneU
son ber Sänge eines

©egenftanbeS zu inform
ntieren.

©S ift bieg ber Don
Stub. Stägeli uub 3. Ott
in SBintertbur zufammen*

gefteUte Sängenfdjnellmeffer (gefc^ixfet burdj eibgen.

patent Str. 8588.
Serfelbe ift fo tonftruiert, bafe er fomoht &otz, Seber,

Sßapier, als aud) SJtauern, «Steine, Surüen aller Strt, bie

fonft nur fcbmierig auf ihre Sänge zu unterfudten mären,
in fiirjefter 3^t ju meffen geftattet.

Surdj biefe ©igenfdjaften ausgezeichnet, finbet ber Sängen*
fdjneUmeffer Dorteiltjafte Vermenbung, 5. SB. beim Strdjtteften
jur StuSmeffuug Don ©ebäulidjfeiten 2c., um barnad) Soften*
boranfdttäge anzufertigen; beim Säger, §olzhänbier,
Zimmermann zum SJteffen Don Vrettern, Valfen, Vaum*
ftämmen 2c. Sticht toeniger bebarf biefeS ©dpellmafs auch
ber Sapezierer, Seberttänbler, gabrifant 2c., furz
jebermann wirb es zum SebürfntS unb in fünfter 3"t un*
entbehrlich.

Um alten Vebürfniffen möglichft Stedjnung zu tragen,
mirb baS Snftrument in 3 üerfdtiebenen Stummern auSge*

führt, unb unterfcheibet fich ftr. 1 Don Str. 2 einzig burd)
ben zu Sir. 1 fommenben §anbgriff, ber zugleich Oefe ift
unb zum Slufftecfen beS SnftrumenteS au Stangen unb

Steffen in beliebigen unb teiltoeife unzugänglichen §öf)en bient.
23ei Str. 3 fommt aujjer ber £anbhabe noch eine afuftifdte

SignatDorrichtung hinzu, metdje bezmecft, je nach SBunfd)
beS VefteHerS größere ober Heinere Vieterftrecfen burch ein

Signal bemerfbar zu machen.
SBtrb bei VefteHung eines SnftrumenteS Sir. 3 feine be*

fonbere Stngabe gemacht, fo mirb bie SignatDorrichtung fo
angebracht, bah 5 Steterftrecfen fignalifiert merben.

§infichtlich ©ebraudtSanmeifung unb greifen menbe man
fich uu ben gabrifanten §rn. Stubolf Stag et i, Stafernen*
ftrafje 3, SBintertfjur.

SBcltfjer (SeredjtigfeitSjtmt ftcrtt im ©trctfuiefen
Heber biefeS Shema äußerten fich fürztich in 3üri<h

ruhige ©efdtäftSleute unb benfenbe Arbeiter in einer Slrt
unb SBeife, mie fie gemiffeu fßolitifern faum imponieren
bürfte. 3n ber §auptfadje fei bie gorberung beS Vtinimal*
lohneS für unauSgeternte VerufSleute unb §anblanger ein

menig ®ered)tigfeit gegenüber ben auSgeternten unb tüchtigen
Arbeitern Derratenber Unfinn. Sie tüchtigen, intelligenten
VerufSarbeiter fotlen fich folibarifd) erftären für Sente, bie
meber ein ©efellenfiücf, nod) ein Steifterftücf heöorgebracpt
haben.

SaS Ungerechte in biefen foziaten Veftrebungen befteht
barin, bah bie beabfichttgte ©teichftettung ber Strbeiter in
ber Sohnfrage ittuforifdh gemacht unb gerabe burd) foldte
Sorberungen bie gröfjte Ungleichheit bezm. Ungerechtigfeit in
ber fßropiS herDorgerufen mirb. ©in einfidjtiger Steifter
mirb in feinem eigenen 3ntereffe bie tüchtigen Strbeiter zu
hatten trachten unb ohne Steifereien gut befotben müffen;

bagegen mirb unb fann mau ihm nicht zumuten, untüchtige
unb teiftungSunfähige Strbeiter, meldte faum bie Hälfte ober
ben brüten Seit ber SIrbeit ber gemanbten Strbeiter Ieiften,
mit einem SJiinimallolm zu befolben, ber im SBtberfpruche

ftetjt mit bem ftaren Verftanb beS benfenben SJtenfdten.

Sürth folcfje gorberungen trennen ftch bie fireifenben
Strbeiter felber in zmei Sager, unb z®ur in ber fÇoIge ber

3eit in ein folcheS tüchtiger, auSgeternter, felbftänbiger
Strbeiter unb in ein fotdjeS ber unfähigen unb untüchtigen
Strbeiter. Somit arbeitet man für bie mittelalterlichen
3nnungen, meldte ©efeiïen* unb SSteifterftüde foiberten,
einerseits unb für ben Shtin ber fdtmeizerifd)*einheimif(hen
3nbuftriezmeige zu ©unften ber auSmärtS bebeutenb billiger
arbeitenben ©ngroSvSnbuftriegefdtäfte anberfeitS.

Sie togifche golge ber burd) bie Streifbemegungen in
bem fteinen StaatSmefen herüorgerufenen ©leich^eitgprtngipien
fann fomit nur bie fein, bah bie auSmäriigen Snbuftriege*
fchäfte in Stnbetradjt ihrer billigen ^robuftionsmeife auf
Soften unferer einfteimifdten Snbuftrietten fich immer mehr
emanzipieren unb ihre ©efchäfte zur S3Iüte bringen. Stau
fann fid) fomit politifdj unb DoIfSmirtf<haftlidj*natiottal*
öfonomifch feinen gröberen fÇetjler benfen, als feine eigenen
Vrotgeber unb Snbuftrietten burch unüberlegte, ungefunbe
fÇorberungen äuS bem Sonfurrenzfetbe zu fd)la(?en. Senft
einmal barüber nach! (St. ©aller Sagblatt.)

fêlettrotedjni^e Oîunbî^au.
©leïtrtjitâtêwerï ©chmtjj. Studj ©djmpz foEt bemnächft

ein ©leftrizitätsmerf erhalten, ©in Sfonfortium Don Snbuftrietten
unb ^apitatiften hut beim VezirfSrat ein ®onzeffionSbegef)ren
11m Uebertaffung beS SBafferS ber SJiuota zur ©rrichtung
eines ©teftrizitätSmerfeS eingereicht.

Stach ben eingegebenen Vlänen mürbe baS SSaffer ober*
halb ber fogenannten Sumarombrüde bei einem Don ber
Souriftenmelt menig gefannten, fetjr fctjönen SBafferfalt auf*
gefafjt unb burd) einen ca. 1800 Vteter langen ®anat auf
eine Surbinenantage geleitet. SJtan glaubt bamit eine SBaffer*
traft bon 3000 ißferbefräften zu geminnen. Sa bie Stntage*
foften im Verhältnis zu ber zu geminnenben ^raft nidjt hoch

ZU ftehen fommen, glauben bie SonzeffionSbemerber billige
Sraft abgeben unb baburdj neue Snbuftrien in bie ©egenb
bringen zu fönnen. ©benfo hoffen fie auch bag Strahenbahn*
profeft Schmt)z=Vrunnen*Schmi)z»@eemen ber Vermirflicbung
näher zu bringen.

Slöaffcr» unb ©IcftrijitntSmerf aßatlenftabt. Stun fann
baS zeitgemähe fchöne SBerf ber SBaffer* unb SichtDerforgung
für tffialtenftabt gleich losgehen. Sie betr. Sommiffion hat
bie Vau* unb StrbeitS*Sofe roie folgt Dergeben:

a. ©rabarbeiten: SoS Str. 1 an §anS Vertfdj, Stamens
einer Strbeiter* ©ruppe. SoS Str. 2 ber DrtSgemeinbe zur SStit*

bergebung mit bem neuen 2ßeg, eoentueü an §anS Vertfdj.
SoS 3 unb 4 an Veat Vürer unb Dsfar SBilbljaber, alle
in SBaUenftabt.

b. SJtaurerarbeiten. ©rfteHung beS SteferDoirS unb ber
Schächte an Seat Sürer unb Dsfar SSilbljaber in SBaHenftabt.

c. Segen unb @inrid)tung ber Seitung an ©ebr. ®art*
mann, $tumS unb 6d)mib 3uftuS SSilhelm, SSallenftabt.

d. SranSport ber Stohren an StlphonS Schumacher in
SBaltenftabt.

e. Sie Sieferung ber Surbinen au bie bemährte Sutna
©ebr. Hartmann in fJIumS.

Spnncnbergbßhttprojclt Suzem. Sie grifiberlängerung
für bie ©ubffription auf bie eleftrifdje ©onneubergbahn blieb
erfolglos. SaS fßrojeft mirb als gefdteitert angefehen.

Sic cleltrifchen ©trafjcnbahneu ber ©tabt Sugann
unb Umgebung merben mit 1. Suit bem öffentlichen Vetriebe
übergeben merben.

©leïtrtfdjc fBetcudttung ©olothurn. Sie ©inmohner*
gemeinbe ber ©tabt ©olothurn hut in ftarf befttdjter Ver*

Nr, 5 Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Srgan für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) 81

Der Längenschnellmesser.
(Eidg. Patent 8S3ö.)

Wir wollen heute die

Aufmerksamkeit unserer
Leser auf ein neues, sehr

praktisches und äußerst
solid gebautes Instrument
lenken, welches berufen ist,
Ingenieuren, Technikern
sowohl, als jedem Hand-
werker ein Mittel an die

Hand zu geben, sich schnell

von der Länge eines

Gegenstandes zu infor-
mieren.

Es ist dies der von
Rud. Nägeli und I. Ott
in Winterthur zusammen-

gestellte Längenschnellmesser (geschützt durch eidgen.

Patent Nr. 8588.
Derselbe ist so konstruiert, daß er sowohl Holz, Leder,

Papier, als auch Mauern, Steine, Kurven aller Art, die

sonst nur schwierig auf ihre Länge zu untersuchen wären,
in kürzester Zeit zu messen gestattet.

Durch diese Eigenschaften ausgezeichnet, findet der Längen-
schnellmesser vorteilhafte Verwendung, z. B. beim Architekten
zur Ausmessung von Gebäulichkeiten :c., um darnach Kosten-
Voranschläge anzufertigen; beim Säger, Holzhändler,
Zimmermann zum Messen von Brettern, Balken, Baum-
stämmen w. Nicht weniger bedarf dieses Schnellmaß auch
der Tapezierer, Lederhändler, Fabrikant ?c., kurz

jedermann wird es zum Bedürfnis und in kürzester Zeit un-
entbehrlich.

Um allen Bedürfnissen möglichst Rechnung zu tragen,
wird das Instrument in 3 verschiedenen Nummern ausge-
führt, und unterscheidet sich Nr. 1 von Nr. 2 einzig durch
den zu Nr. 1 kommenden Handgriff, der zugleich Oese ist
und zum Aufstecken des Instrumentes an Stangen und

Messen in beliebigen und teilweise unzugänglichen Höhen dient.
Bei Nr. 3 kommt außer der Handhabe noch eine akustische

Signalvorrichtung hinzu, welche bezweckt, je nach Wunsch
des Bestellers größere oder kleinere Meterstrecken durch ein

Signal bemerkbar zu machen.
Wird bei Bestellung eines Instrumentes Nr. 3 keine be-

sondere Angabe gemacht, so wird die Signalvorrichtung so

angebracht, daß 5 Meterstrecken signalisiert werden.

Hinsichtlich Gebrauchsanweisung und Preisen wende man
sich an den Fabrikanten Hrn. Rudolf Nägeli, Kasernen-
straße 3, Winterthur.

Welcher Gerechtigkeitssinn steckt im Streikwesen?
Ueber dieses Thema äußerten sich kürzlich in Zürich

ruhige Geschäftsleute und denkende Arbeiter in einer Art
und Weise, wie sie gewissen Politikern kaum imponieren
dürfte. In der Hauptsache sei die Forderung des Minimal-
lohnes für unausgelernte Berufsleute und Handlanger ein

wenig Gerechtigkeit gegenüber den ausgclernten und tüchtigen
Arbeitern verratender Unsinn. Die tüchtigen, intelligenten
Berufsarbeiter sollen sich solidarisch erklären für Leute, die
weder ein Gesellenstück, noch ein Meisterstück hevorgebracht
haben.

Das Ungerechte in diesen sozialen Bestrebungen besteht

darin, daß die beabsichtigte Gleichstellung der Arbeiter in
der Lohnfrage illusorisch gemacht und gerade durch solche

Forderungen die größte Ungleichheit bezw. Ungerechtigkeit in
der Praxis hervorgerufen wird. Ein einsichtiger Meister
Wird in seinem eigenen Interesse die tüchtigen Arbeiter zu
halten trachten und ohne Steikereien gut besolden müssen;

dagegen wird und kann man ihm nicht zumuten, untüchtige
und leistungsunfähige Arbeiter, welche kaum die Hälfte oder
den dritten Teil der Arbeit der gewandten Arbeiter leisten,
mit einem Minimallohn zu besolden, der im Widerspruche
steht mit dem klaren Verstand des denkenden Menschen.

Durch solche Forderungen trennen sich die streikenden
Arbeiter selber in zwei Lager, und zwar in der Folge der

Zeir in ein solches tüchtiger, ausgelernter, selbständiger
Arbeiter und in ein solches der unfähigen und untüchtigen
Arbeiter. Damit arbeitet man für die mittelalterlichen
Innungen, welche Gesellen- und Meisterstücke forderten,
einerseits und für den Ruin der schweizerisch-einheimischen

Industriezweige zu Gunsten der auswärts bedeutend billiger
arbeitenden Engros-Jndustriegeschäfte anderseits.

Die logische Folge der durch die Streikbewegungen in
dem kleinen Staatswesen hervorgerufenen Gleichheitsprinzipien
kann somit nur die sein, daß die auswärtigen Jndustriege-
schäfte in Anbetracht ihrer billigen Produktionsweise auf
Kosten unserer einheimischen Industriellen sich immer mehr
emanzipieren und ihre Geschäfte zur Blüte bringen. Man
kann sich somit politisch und volkswirtschaftlich-national-
ökonomisch keinen größereu Fehler denken, als seine eigenen
Brotgeber und Industriellen durch unüberlegte, ungesunde

Forderungen äus dem Konkurrenzfelde zu schlagen. Denkt
einmal darüber nach! (St. Galler Tagblatt.)

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk Schwyz. Auch Schwyz soll demnächst

ein Elektrizitätswerk erhalten. Ein Konsortium von Industriellen
und Kapitalisten hat beim Bezirksrat ein Konzessionsbegehren
um Ueberlassung des Wassers der Muota zur Errichtung
eines Elektrizitätswerkes eingereicht.

Nach den eingegebenen Plänen würde das Wasser ober-
halb der sogenannten Suwarowbrücke bei einem von der
Touristenwelt wenig gekannten, sehr schönen Wasserfall auf-
gefaßt und durch einen ca. 1800 Meter langen Kanal auf
eine Turbinenanlage geleitet. Man glaubt damit eine Wasser-
kraft von 3000 Pferdekräften zu gewinnen. Da die Anlage-
kosten im Verhältnis zu der zu gewinnenden Kraft nicht hoch

zu stehen kommen, glauben die Konzessionsbewerber billige
Kraft abgeben und dadurch neue Industrien in die Gegend
bringen zu können. Ebenso hoffen sie auch das Straßenbahn-
Projekt Schwyz-Brunnen-Schwyz-Seewen der Verwirklichung
näher zu bringen.

Wasser- und Elektrizitätswerk Wallenstadt. Nun kann
das zeilgemäße schöne Werk der Wasser- und Lichtversorgung
für Wallenstadt gleich losgehen. Die betr. Kommission hat
die Bau- und Arbeits-Lose wie folgt vergeben:

. Grabarbeilen: Los Nr. 1 an Hans Bertsch, Namens
einer Arbeiter-Gruppe. Los Nr. 2 der Ortsgemeinde zur Mit-
Vergebung mit dem neuen Weg, eventuell an Hans Bertsch.
Los 3 und 4 an Beat Bürer und Oskar Wildhaber, alle
in Wallenstadt.

d. Maurerarbeiten. Erstellung des Reservoirs und der
Schächte an Beat Bürer und Oskar Wildhaber in Wallenstadt.

o. Legen und Einrichtung der Leitung an Gebr. Hart-
mann, Flums und Schmid Justus Wilhelm, Wallenstadt.

. Transport der Röhren an Alphons Schumacher in
Wallenstadt.

s. Die Lieferung der Turbinen an die bewährte Firma
Gebr. Hartmann in Flums.

Sonnenbergbahnprojckt Luzern. Die Fristverlängerung
für die Subskription auf die elektrische Sonnenbergbahn blieb
erfolglos. Das Projekt wird als gescheitert angesehen.

Die elektrischen Straßenbahnen der Stadt Lugano
und Umgebung werden mit 1. Juli dem öffentlichen Betriebe
übergeben werden.

Elektrische Beleuchtung Solothurn. Die Einwohner-
gemeinde der Stadt Solothurn hat in stark besuchter Ver-
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